
Tennisclub Winden 1982 e.V. 
Am Sportplatz 11a, 76872 Winden 
 

Aufnahmeantrag 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im TC Winden 1982 e.V.  als (zutreffendes bitte ankreuzen) 

☐ aktives Mitglied   ☐ passives Mitglied 

Name:  _______________________ Vorname:  _______________________ 

Straße & Nr.: _______________________  Wohnort & PLZ: _______________________ 

Geb.-Datum: _______________________  

Ich bin erreichbar unter:  

E-Mail: _______________________ Handynummer: _______________________  

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung und Regelungen (insbesondere 
Gebührenordnung) des TC Winden 1982 e.V. in der jeweils gültigen Fassung ausdrücklich 
an. 

 

Ort, Datum: _______________________    Unterschrift Antragsteller: ________________________ 

Bei Minderjährigen Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten:  ________________________ 

 

 

Haftungsverzichterklärung: 
Mir ist bekannt, dass die Benutzung der Tennisanlage auf eigene Gefahr erfolgt. Ich stelle den 
Tennisclub Winden 1982 e.V. hiermit von der Haftung für erlittene Sach- und Körperschäden, 
die aus der Benutzung der Anlage erfolgen, frei. Dieser Haftungsverzicht erstreckt sich auch 
auf grobe Fahrlässigkeit. 

 

Einverständnis Vereinskommunikation*: 
Ich bin damit einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse für den Versand eines Vereins-
newsletters genutzt wird. 

Ich bin damit einverstanden, der WhatsApp Community „TC Winden 1982 e.V.“ zum Zwecke 
der offiziellen Mitgliederinformation durch die Vorstandschaft beizutreten. 

 
 
* Nichtzutreffendes bitte streichen. Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen 
werden. 
 



Tennisclub Winden 1982 e.V. 
Am Sportplatz 11a, 76872 Winden 
 
 
 
 
SEPA-Lastschriftmandat: 
Hiermit ermächtige ich den Tennisclub Winden 1982 e.V. (Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE42ZZZ00001192895) wiederkehrende Zahlungen (insbesondere Jahresmitgliedsbeitrag) 
sowie alle sonstigen Forderungen (z.B. Trainerkosten, nicht geleistete Arbeitsstunden etc.) 
nach den jeweils gültigen Sätzen zu Lasten des nachstehenden Kontos mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für o.g. Mitglied bzw. 
die oben im Aufnahmeantrag genannte Person. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Kontoinhaber: _____________________________________  Bank: ______________________ 

IBAN:   DE___________________________________  BIC:  ______________________

  

Ort, Datum: _______________________     Unterschrift Kontoinhaber:  ______________________ 

 

 

 
Der vollständig ausgefüllte und unterschriebene Antrag inkl. SEPA-Lastschriftmandat kann 
bei jedem Vorstandsmitglied (siehe https://tennis-winden.de/verein/) abgegeben oder an 
nachfolgende E-Mail-Adresse gesendet werden: info@tennis-winden.de  
 

 

 

 

 

  Mitglied/Mandatsreferenz: ______ 
 

Der Aufnahmeantrag wurde am ____________________ der Vorstandschaft vorgelegt und 
 ☐ angenommen ☐ abgelehnt. 

 

Ort, Datum: _______________________     Unterschrift für den Verein:  ______________________ 

https://tennis-winden.de/verein/
mailto:info@tennis-winden.de
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Gebührenordnung 

Tennisclub Winden 1982 e.V.  
– Stand: 16.03.2026 – 

 
 
Folgende Beiträge werden ab dem 01.01.2026 erhoben. 

Alle Beiträge und sonstige Forderungen (z.B. Ersatzleistung nicht geleisteter Arbeitsstunden) 
werden mittels SEPA-Lastschriftverfahren erhoben bzw. eingezogen. 
 

Mitgliedschaft 
 
Aktive Mitgliedschaft: 

Erwachsene 100,- € / Jahr 
Ehepaare 160,- € / Jahr 
Kinder/Jugendliche* 
unter 18 Jahren sowie Schulkinder, Studierende und 
Auszubildende unter 23 Jahren 

48,- € / Jahr 

Kinder/Jugendliche* 
Jede/r weitere Jugendliche unter 18 Jahren sowie Schulkinder, 
Studierende und Auszubildende unter 23 Jahren – innerhalb 
einer Familie oder Lebensgemeinschaft 

40,- € / Jahr 

* Schulkinder, Studierende und Auszubildende haben jedes Jahr unaufgefordert den für den  
geminderten Beitrag erforderlichen Nachweis bis zum 31. Januar vorzulegen; andernfalls  
wird der normale Beitrag erhoben. 

 
 
Passive Mitgliedschaft: 

Kinder/Jugendliche/Erwachsene 30,- € / Jahr 
 
Ausleihspieler: 

Aktive Mannschaftsspieler anderer Vereine, die nur an den 
Medenspielen und dem Mannschaftstraining teilnehmen 

50,- € / Jahr 

 
Gastspieler: 

Platznutzung 5,- € / Stunde 
 
 
 
Staffelung der Beiträge im laufenden Kalenderjahr: 
Die Beiträge staffeln sich bei unterjährigem Eintritt oder Umwandlung der Mitgliedschaft im 
laufenden Kalenderjahr wie folgt: 
 

Wechsel passiv →  aktiv: 
bis 30.04. 100% aktives Mitglied 
bis 30.07.   50% aktives Mitglied 
ab  01.08. bleibt 100% passives Mitglied 

Wechsel aktiv → passiv: 
bis 30.04. 100% passives Mitglied 
bis 30.07.   50% aktives Mitglied 
ab  01.08. bleibt 100% aktives Mitglied 

 
 

Unterjähriger Eintritt: 
 bis 30.04. 100% Jahresbeitrag 
 bis 30.07.   50% Jahresbeitrag 
ab  01.08.      0% (beitragsfrei) 



Seite 2 von 2 

 

Arbeitsstundenregelung 

 
Alle Mitglieder sind grundsätzlich verpflichtet, Arbeitsleistungen für den 
Verein zu erbringen. Die jährlich zu leistende Anzahl an Arbeitsstunden ist 
im Folgenden geregelt: 
 
 
Zu leistende Arbeitsstunden: 

Erwachsene  10 h / Jahr 
Mitglieder, die bereits in einem anderen Tennisverein Mitglied 
sind und dort Arbeitsstunden ableisten müssen** 

5 h / Jahr 

Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren 5 h / Jahr 
Jugendliche Mitglieder unter 16 Jahren 0 h / Jahr 
Aktive Mannschaftsspieler anderer Vereine 0 h / Jahr 
Vorstandsmitglieder des TC Winden 0 h / Jahr 
Jugendtrainer des TC Winden 0 h / Jahr 
Passive Mitglieder 0 h / Jahr 
  
Ersatzleistung für nicht geleistete Arbeitsstunde 14,- € / Stunde 

** Eine Bescheinigung ist jedes Jahr unaufgefordert bis zum 31. November vorzulegen; 
andernfalls gilt das volle Jahrespensum von 10 Stunden. 

 
 
Werden die vorgesehenen Arbeitsstunden nicht erbracht, erhebt der Verein hierfür einen 
Geldbetrag (Ersatzleistung). Die Höhe der Ersatzleistung bei Ausbleiben der verpflichtenden 
Arbeitsleistung beträgt 14,- € pro nicht geleisteter Stunde. Die Abrechnung der Ersatzleistung 
erfolgt zum Ende des Jahres bzw. im Folgejahr. 


